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Bitte wenden 

 

ENTSORGUNGSPLAN 2012 
 

ABFUHREN    
Abfallart Was gehört dazu? Was gehört NICHT dazu? Bereitstellung Sammeltag 

Hauskehricht 
Gebührenpflichtig 
Gebührenmarke(n) 
aufkleben 

� Nicht wieder verwertbare, 
feste Stoffe 

� Den Kehricht in Säcken 
bereitstellen 

� Keine Grünabfälle, Steine 
oder Bauschutt 

� Gebührenmarke aufkleben 

Alles, was über separate 
Abfuhren oder Sammelstellen 
entsorgt werden kann. 

Am Abfuhrtag bei den 
Sammelstellen bis 
12.00 Uhr 
 
Das Bereitstellen am 
Vortag ist nicht erlaubt! 

Jeden Freitag 
 
ausgefallene Touren an Feiertagen werden gemäss 
Pulikation im Lenzburger Bezirksanzeiger verschoben 

Altpapier/Karton 

 

Zeitungen, Zeitschriften, 
Papier, Prospekte, Karton 

Beschichtetes Papier, 
Milchbeutel, Holzwolle, 
Plastikteile und -säcke, 
Aktenordner, Couverts, 
nassfestes Papier, Fotos etc. 

Papier und Karton 
separat gebündelt 
(keine Tragtaschen) an 
den Kehrichtsammel-
plätzen 

Bereitstellung vor 07.30 Uhr 
Mittwoch, 22 Februar 2012 
Samstag, 28. April 2012 
Samstag, 30. Juni 2012 
Mittwoch, 26. September 2012 
Samstag, 1. Dezember 2012 
 
Sammlung durch Schüler / Vereine 

Weihnachts- 
bäume  

Tannenbäume  An den 
Kehrichtsammelplätzen 

31. Dezember 2012 

 
BAUAMTSMAGAZIN GÄSSLI   
ÖFFNUNGSZEITEN jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat 

von 16.30 bis 18.30 Uhr 
an Sonn- und allgemeinen Feiertagen bleibt 

das Bauamtsmagazin geschlossen 

Abfallart Was gehört dazu? Was gehört NICHT dazu? Ablieferungsart Ablieferungs-/ 
Sammelplatz 

Bemerkungen 

Altkleider 

 

Noch brauchbare, saubere 
Kleidungsstücke aller Art und 
Grösse 

Lumpen, schmutzige Textilien, 
plastifizierte Bekleidung, 
Strümpfe 

 Kleidersammel-Container 

� Beim Bauamtsmagazin 

� beim Wohnheim für 
Behinderte am Juraweg 23 

Öffnungszeiten 
Montag bis Samstag 

07.00 bis 17.00 Uhr 

Altmetall 

 

Rein metallische 
Gegenstände (Messing, Stahl, 
Eisen etc.), Velos, Kübel, 
Felgen, Stangen, Pfannen 
etc. 

Alu, Konservendosen, Batterien, 
Elektronikmüll wie z.B. Radios, 
Fernseher, Computer  

nichtmetallische Teile 
müssen entfernt 
werden 

Bauamtsmagazin 
zu den Öffnungszeiten 
gebührenpflichtig 

 

Aluminium 

 

Alufolien, Alu-Getränkedosen, 
Alutuben, Alu-Joghurtdeckel 

Beschichtetes Alu wie 
Butterpapier oder 
Suppenverpackungen. Ferner 
alle Beutelarten, Spraydosen 
aus Weissblech. 

Im letzten Spülwasser 
ausspülen, ohne 
Fremdmaterialien. 

Bauamtsmagazin 
zu den Öffnungszeiten 

Nebenstehendes Alu-
Signet beachten! 

Bauschutt 
bis ca. 25 kg 

 

Steine, Ziegel 
Mauerwerksabbruch 
(Backstein, Mörtel, Beton), 
Keramik, Bruchglas 

Alle nicht ausdrücklich 
zugelassenen oder 
verunreinigten Materialien 
(Metalle, Kunststoffe, Holz, 
Grünabfall etc.) 

Nur in Kleinmengen bis 
ca. 25 kg 
Keine gewerblichen 
Abfälle! 

Bauamtsmagazin 
zu den Öffnungszeiten 
gebührenpflichtig 
 
Bausort Hunzenschwil 

Für grössere Mengen 
können bei 
Transportunternehmun-
gen Mulden bestellt 
werden. 

Glas 

 

 

Einmachgläser, 
Einwegflaschen,  
Gläser 

Fremdmaterialien, Verschlüsse, 
Zapfen, Bleiumrandungen, PET-
Flaschen, Fensterglas, 
Glühbirnen 

Flaschen im letzten 
Spülwasser ausspülen. 
Papieretiketten müssen 
nicht entfernt werden. 
Nach Farben sortiert 
einwerfen! 

Glassammelstelle beim 
Bauamtsmagazin 

Öffnungszeiten 
Montag bis Samstag 

07.00 bis 17.00 Uhr 

Nespresso-Kapseln 
 

Nespresso-Kapseln   Sammelbehälter beim 
Bauamtsmagazin 

Öffnungszeiten 
Montag bis Samstag 

07.00 bis 17.00 Uhr 

Öle 

 

Mineralöl und Speiseöl Benzin, Petrol, Sprit, Gifte, 
Säuren, Laugen, Farben 

 Bauamtsmagazin 
zu den Öffnungszeiten 
gebührenpflichtig 

Auf keinen Fall in die 
Kanalisation schütten! 

Sperrgut 

 

Brennbare Materialien wie 
Gegenstände aus Holz, 
Kunsstoff oder Plastik, die 
nicht in einem 110-l-
Kehhrichtsack Platz finden 

gut erhaltene Objekte nur in Kleinmengen Bauamtsmagazin 
zu den Öffnungszeiten 
gebührenpflichtig 

grössere Mengen direkt 
in die Kehrichtverbren-
nungsanlage Buchs brin-
gen 

Tierkadaver 
 

Kleintierkadaver Grosstierkadaver sind direkt der 
Firma GZM, Lyss,  
� 032 387 47 87 anzumelden 

überbringen nach 
Absprache mit dem 
Bauamt 

Bauamtsmagazin 
nach Absprache 

Tierkadaver nicht 
vergraben oder in den 
Hauskehricht geben! 

Weissblech-
dosen 

 

Konservendosen / Büchsen 
aus Stahlblech 

Alu-Getränkedosen, 
Spraydosen 

• im letzten Spülwasser 
spülen 

• Etiketten entfernen 
• Deckel und Boden 

abtrennen 

Bauamtsmagazin 
zu den Öffnungszeiten 
gebührenpflichtig 
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ENTSORGUNGSPLAN 2012 
 

ANDERE ABLIEFERUNGS- UND SAMMELSTELLEN   
Abfallart Was gehört dazu Was gehört NICHT dazu? Ablieferungsart Ablieferungs-/ 

Sammelplatz 
Bemerkungen 

Batterien 

 

Alle Batterien, wie sie in 
Haushaltungen vorkommen: 
Kleinakkus, Knopfbatterien 

Autobatterien 
� der Garage abliefern 

Den Verkaufsstellen 
zurückbringen 
(Rücknahmepflicht) 

Verkaufsstellen 
 

Nie dem ordentlichen 
Hauskehricht beigeben! 
Batterien nicht auslee-
ren, Inhalt ist giftig! 

CD’s, Elektro- , 
Elektronik-, und  
Haushaltgeräte  

Haushaltkleingeräte, 
Spielzeuge, Bau-, Garten-, 
Hobbygeräte, Haushaltgross-
geräte, CD’s 

 Rücknahmepflicht der 
Verkaufsstellen (VREG), 
unabhängig von einem 
Neukauf 

Verkaufsstellen 
Bausort Hunzenschwil 

Weitere Infos unter: 
www.sens.ch 
www.swico.ch 

Garten- und 
Küchenabfälle 

 

Küchenrüstabfälle, 
Schnittblumen, Gartenabfälle, 
Pflanzenreste, Sträucher, 
Baum- und Rasenschnitt 

Speisereste, Textilien, Fette, Öle, 
Steine, Büchsen, Kunststoffe, 
Staubsaugersackinhalt, Karton, 
Papier, nicht kompostierbare 
Gegenstände, Plastiksäcke mit 
Ausnahme der Kompostbeutel 
mit weissem Gitterdruck (z.B. 
Compobag) 

Im Hausgarten 
kompostieren 
 
entsorgen in den 
Grünmulden 
 
Bausort Hunzenschwil 

Grünmuldenstandorte 
� Hermenparkplatz 
� Fliederweg 
� Ausserdorf/Abzweigung 

Seenerweg 
� Pfalzweg 

Das Deponieren von 
Wurzelstöcken an 
Kehrichtsammlestellen 
sowie bei und in den 
Grünmulden ist untersagt. 

Leuchtstoffröh-
ren/Sparlampen 

 

Entladungslampen ("Neon"-
Röhren), Energiesparlampen 
aus Haushaltungen, 
Solarlampen 

Glühbirnen und 
Halogenlampen 

unzerbrochen Verkaufsstellen 
 

Nie dem ordentlichen 
Hauskehricht beigeben! 

PET 

 

PET-Getränkeflaschen  
(PET = Polyethylenterephtalat) 

Öl-, Essig-, Shampoo- oder 
Kosmetikflaschen 

"Luft raus -  Deckel drauf" Verkaufsstellen 
 

Rückgabestellen und 
weitere Informationen 
finden Sie unter: 
www.petrecycling.ch. 

Pneus 
 

Alle Auto-, Motorrad- und 
Velopneus (auch mit Felgen) 

  � Verkaufsstellen 
� Garagen 

Nie dem ordentlichen 
Hauskehricht beigeben! 

Sonderabfälle Gifte, Säuren, Lösungsmittel, 
Farben, Medikamente, 
Thermometer, Quecksilber, 
Reinigungsmittel, Holz- und 
Pflanzenschutzmittel, 
Fotochemikalien 

Industrielle oder gewerbliche  
Sonderabfälle 

In Originalgebinden 
den Verkaufsstellen 
zurückbringen 
(kostenlose Rücknahme-
pflicht) 

� Verkaufsstellen 
� Drogerien oder 

Apotheken 

Die verschiedenen Stoffe 
nie zusammenschütten. 
Gebinde beschriften.  
Auf keinen Fall in die 
Kanalisation schütten! 

 

 
 

KEHRICHTMARKEN   
Gebühren  Verkaufsstellen Grundgebühr  

Gebührenmarke 
 

Kehrichtsäcke 35 l 
Kehrichtsäcke 60 l 
Kehrichtsäcke 110 l 
 

CHF 3.00 
 

1 Marke 
2 Marken 
3 Marken 
 

� Bäckerei Gradwohl 
� Eurospar (Lenzopark) 
� Volg Staufen 
� Finanzverwaltung Staufen 
 

pro Haushalt jährlich CHF 50.00 

Containerplombe CHF 45.00 � Finanzverwaltung Staufen  

 

DIVERSES 

Das Verbrennen von Abfällen ist verboten. 
 

Ausgenommen sind aus dem Haushalt, dem Kleingewerbe sowie der 
Land- und Forstwirtschaft anfallende, unbehandelte Holz-, Garten- und 
Ernteabfälle, sofern sie ohne Beeinträchtigung der Nachbarschaft durch 
Rauch, Gerüche, Feuergefahr oder andere lästige Immissionen 
verbrannt werden können. 

nicht ins 
WC 

 

Lösungsmittel/Farbreste, Öle, Hygienebinden, 
Haare, Ohrenstäbchen und Katzensand! Solche 
Produkte verstopfen die Kanalisation und stören 
den Klärbetrieb. 

Weitere Informationen zur Abfallentsorgung 
Auskünfte über Probleme und Fragen der Abfallentsorgung erteilt 
 
Bauamt Staufen 
Telefon 076 468 91 42 
E-Mail bauamt.staufen@bluewin.ch 
www.staufen.ch 
 

 


